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m  klein feilte üer ehre
fiel:

Anton Wink.  Mitglied des Lokal-
gewerbcvereiiis Vockenhausen.
Ehre seinem Andenken!

Das eiserne Kreuz
erhielten-

Landsturmiiiann Anstreichrr»leister Karl
Linditer,  Mitglied des Lokalgoverbe
vereins ObakAhiisteiit.

Jnfan erist Philipp Gottivald,  Sohn
des Mitgliedes Tapezierermeistcr Christ.
Gotlwald i„ Oberlahnstein.

Leunant und Adjutaut Saueressig,
Sohn des Mitgliedes Rentner Karl
Saueressig, Wirsbadcu.

bi*Bücherci und öoröiidcrfammlung
bss Eemerbevereins für Nassau, Rheinstr . 42,
»leibt wegen Personalmangel bis auf wei-
teres vormittags geschlossen. Sie ist nur nach-
mittags von 3 bis 6 Uhr geöffnet, mit ÄuS-
nayme von SanistagSnachrnittags.

Zum wicücraulbau des
bandlvrrbs

be? brennendsten Tragen für den Ha,
lirä/tt awr Mt "bbcn Linderung der wirtschc
di? b'E burch üen Krieg eutstai
oiier ffrfai r?r öen  Nachwuchs und Erneuern
^ " Ersatz der Kräfte, die durch den Krieg d
wir b" verloren gehen. Diese Fragen hat
behänden E^ " c» unseres Blattes wiederh

Iiii^ nteieff0ttte  dlusführungen bri,
Je der Frkst. Ztg . vom 23. ds . Mt
gen inötfit?»" Handwerkern zur Kenntnis br,

Untr? Frankfurter Zeitung schrei!
erörterten ^ tzt in den beteiligten Kreis
kommt dem 1 er  Uebergangswirtschl
vermebrto s^ ^ ^ raufbau beä  Handwerkers ei
vor dew e? -deutung zu. Unser Handwerk w
Entivi ^ .. wieder zu einer aufsteigend
leicht "" äugt. Der Krieg hat cs ni*
«rnpve,? ^ ^ ' aetroffen als andere Erwerb

ppen, weil das Handwerk von Natur «;

Mitglieder-Versammlung
des Gewerbevereins für Nassau
am Sonntag , den 6. Mai 1917. vormittags 10 Uhr
in Limburg a. d. L.. im Gasthaus ..Alle Post ".

1.
2.

3.

und

Tages - Ordnung:
Erstattung des Jahresberichtes.
Bericht und Beratung über die Bildung gewerblicher KreiSverbände
Errichtung gewerblicher Beratungs - und AuskunftSstellen.
Bericht und Besprechung über die Errichtung einer Krankenkasse für selbständige
Handwerker und Gewerbetreibende.

4 . Bericht und Beratung über die Bildung gewerblicher Schiedsgerichte.
5. Wünsche und Anträge auö der Versammlung.

Zu recht zahlreichem Besuche laden wir ein.
Wiesbaden» den 26. April 1917.

Der gentralvorstand
des Gewerbevereins für Nassau.
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minder beweglich ist als jene und sich demge¬
mäß auch nicht so leicht aus eigener Kraft allein
wieder in die Höhe bringen kann. Es ist des¬
halb nur sachgemäß, daß der preußische Handels-
Minister sich für die Berücksichtigung des Hand¬
werks in der llebergangswirtschaft besonders
einsetzcn will . Es wird sich dabei in erster Linie
um die rechtzeitige Belieferung der Handwerks¬
betriebe mit Rohstoffen handeln, damit sie den
Großunternehmungen nicht nachstehn,- ebenso
kann die Zuteilung von Arbeiten, wie sie durch
die Lieferungsgenoffenschasten dem Handwerk
wahrend des Krieges in immerhin wirksamer
Weise zngefnhrt werden konnten, inbctracht
kommen. Die Kreditfrage muß unabhängig von
diesen Beratungen generell geregelt werden, wie
das in de» Kriegshilfskassen vorgesehen ist.
Wenn nun diese drei Fragen — frühzeitige Be¬
schaffung von Rohstoffen, Zuteilung öffentlicher
Arbeiten , Regelung des Wiederaufbau-Kredites
— sich bei gutem Willen und verständigem Zu¬
sammenarbeiten einigermaßen befriedigend wer¬
den lösen lassen, dann bleibt allerdings noch
eine, die gegenwärtig für die Zukunft des Hand¬
werks besonders schwierig liegt — nämlich die
der Kräfte -Erneuerung und des Kräfte-Ersahes.

Schon vor dem Kriege war der Zndrang
junger Leute zum Handwerk kein starker mehr.
Die Aussichten in anderen Berufsarten wurden
meist günstiger eingeschäht, und die Handwerks¬
lehre vom alten Schlage bot jungen Elementen
auch keinen besonderen Anreiz; anderswo ver¬
dienten sie schneller und oft angenehmer. An

solchen für das Handwerk unerwünschten Auf¬
fassungen tvare » gewisse Handwerker -Agitatoren
nicht schuldlos, die jahraus , jahrein die Lage des
Handwerks in den trübsten Farben malten und
so in immer weiteren Kreisen den falschen Ein¬
druck erweckten, als sel da überhaupt nichts
mehr zu suchen und zu verdienen . Daß ein sol¬
cher Eindruck nicht gerade dazu auffordert, seine
Arbeit einer solchen, ohnehin verlorenen Sache
zu widmen, liegt auf der Hand . Je mehr sich
aber die Meinung festigt, daß ein moderner
Handwerksbetrieb , aufgebaut ans guter Sach¬
kunde und sicherer Schulung , wieder den be¬
rühmten „goldenen Boden " erreichen kann, um
so besser würbe es natürlich um den Nachwuchs
bestellt sein, auch im Sinne einer gualitatjven
Hebung des Lehrlingsmaterials . Indem also
das Handwerk selbst jenen tendenziösen Pessi¬
mismus preisgibt , arbeitet cs zugleich praktisch
an einer besseren Zukunft . Für jetzt allerdings
sind die Verhältnisse so abnorm , daß große An¬
strengungen dazu gehören, um nur einiger-
inaßen den Kräste-Ersatz im Handwerk jiu  fördern.
Der Lehrlingszuflutz ist während - es Krieges
fast völlig ins Stocken geraten , so daß der Krieg
in dieser Hinsicht geradezu wie eine dreijährig»
Lehrlingssperre wirktl

Im preußischen Abgeordnetenhause sind hier«
über außerordentlich eindrucksvolle Zahlen mit¬
geteilt worden . Minister Sydow gab z. B . an,
daß im Bezirk der Handwerkskammer Berlin
in der guten Zeit jährlich 41500 Lehrlinge ein¬
geschrieben wurden , jetzt im Kriege aber nur
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noch 7900. Aehnlich oder eher noch ungünstiger
liegen die Verhältnisse allenthalben , einige kleine
Bezirke mit besonderen Interessen ausgenom¬
men. Dabei ist es aber noch fraglich, ob jene
7900 Lehrlinge nun wirklich ein Handwerk aus¬
lernen . Denn nur allzu häufig muß jetzt aus
äußeren Gründen Sie Hanöiverkslehre unter¬
brochen rverdeu, sei es , daß der Lehrherr ein¬
berufen oder der Betrieb geschloffen rvird, sei
es , daß der Lehrling durch schnelleren Verdienst
zum Unterhalt seiner Familie beitragen muß.
Natürlich gehen damit diese Lehrlinge Sem
Handwerk fast immer vollständig verloren . Aber
selbst in dem Falle des ordnungsgemäßen Aus¬
lernens sind die Verhältnisse in vielen Betrie¬
ben heute, den kriegswirtschaftlichen Anordnun¬
gen entsprechend, derart unregelmäßig , daß der
Lehrling besten Falles eine nur einseitige und
unzureichende Ausbildung erhält. Es kommt
noch ein weiteres ungünstiges Moment hinzu:
Gesellen und Meister befinden sich in ihrer
Mehrzahl in den Schützengräben. Daß ein
Krieg von dieser Ausdehnung die handwerker¬
liche Brrufsausbilömig nicht fördert, daß man¬
ches an technischen Spezialkenntnissen dabei ver¬
loren gehen muß, ergibt sich von selbst. Die
Ueberleitung in die Friedenswirtschaft wird sich
im allgemeinen gewiß leichter vollziehen , als
vielfach erwartet wird . Daß aber viele Kriegs¬
teilnehmer für sich mancherlei nachzuholen
haben, daß sie auch persönlich eine gewisse Uebcr-
gangszeit beanspruchen müssen, darf dabei nicht
übersehen werden,- man ivirö das gern auf sich
nehmen , sobald der Frieden erst da ist, aber
volkswirtschaftlich kommt es eben doch in
Betracht.

Was das Handwerk im besonderen betrifft,
so litt es schon vor dem Kriege an Mangel nicht
nur an Nachwuchs, sondern an qualifiziertem
Nachwuchs. Der Krieg ist in dieser Hinsicht
geradezu als ein dreijähriges Vakuum anzn-
sprechen, er hat dem Handwerk so gut wie keinen
Nachwuchs gebracht, er hat im Gegenteil durch
die guten Verdienstmöglichkeiten in der
Nüstungsindllstrie ihm noch viele brauchbaren
Kräfte entzogen . Und diese Blutentziehung
wird mit Friedensschlutz nicht beendet sein, die
Industrie wird auch dann noch im Wettbewerb
um die Arbeitskräfte bevorzugt sein. Während
sie früher die gelernten Arbeiter aus dem Hand¬
werk bezog, ist sie auch längst dazu übergegan¬
gen, sich in der sogenannten „Jndustrielehre"
ihre Lehrlinge selbst heranzuziehen , weil sie
diese methodischer und in kürzerer Zeit aus¬
bilden kann, als es in der veralteten Hand-
werkslehrc geschieht. Es erscheint deshalb drin¬
gend geboten , auf diese Entwicklung die öffent¬
liche Aufmerksamkeit zu lenken , weil aus dem
Zusammenwirken verschiedener Ursachen eine
bedenkliche Verarmung des Handwerkes an
tätigen Kräften entstehen wird . Es kann eine
Zeit kommen, in der es dem Handwerk außer¬
ordentlich schwierig wird , seine Funktionen in¬
nerhalb der Gesamtproduktion ordnungsmäßig
zu erfülle ». Und das wird gerade die Zeit sein,
in der das Handwerk znm Wiederaufbau am
dringendsten benötigt ist! Was geschieht nun
demgegenüber ? So gut wie nichts ! Was kann
geschehen? Es ist selbstverständlich unmöglich,
dem Handwerk die ihm fehlenden Kräfte durch
Druck und Zug , also mit irgendwelchem Zwang
zuzüführen . Die zum Echulabgang übliche
Empfehlung der HandwerkKlehre durch die
Schulleitungen mag an sich nützlich sein , ange¬
sichts der materiellen Verhältnisse bedeutet sic
nicht viel . Die Befferung muß, wenn sie wirk¬
sam sein soll, ans dem Handwerk heraus kom¬
men . Es ist hohe Zeit , daß die dazu berufenen
Stellen — in erster Linie die Handwerker-Ber¬
einigungen und die Handwerkskammern , aber
auch die zuständige» Ministerien — mit ernstem
Reformwillen an diese bedeutsame Frage neu
hcrantreten . Die Handwerkslehre selbst muß
von Grund auf erneuert und den Zeitverhält¬
nissen augepaßt werden . Der einzelne Meister
muß bereit sein, die Folgerungen aus den Um¬
ständen zu ziehen, die andere Berufe für sich
längst gezogen haben, und seinen Lehrlingen
eine Stellung einzuräumen , die es ihnen wieder
lockender macht, in das Handwerk einzutreten.
Im Handwerk selbst beginnt man, diese Nvt-
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Wendigkeit zu empfinden , es ist aber dringend
geboten, sie durch die Organisationen entschlos¬
sen ins Leben zu rufen, damit das Handwerk im
Wettbewerb um die Kräfte nicht zum allgemeinen
Nachteil unrettbar in das Hintertreffen gerät!
Noch ist es vielleicht Zeit , aber jetzt muß rasch
gehandelt werden. Auch an den Zentralstellen
sollte man sich überzeugen , daß mit wohlmeinen¬
den Erlassen hier wenig auszurichten ist — hier
mutz jetzt werktätig zugegriffen werden!

Sie neuen KelOMeuem.
(Schluß.)

Das Gesetz über die Besteuerung des
Personen - und Güterverkehrs  ordnet
von dem Verkehr auf Schienenbahnen , Wasser¬
straßen, sowie von dem Verkehr auf Land¬
wegen und innerhalb geschlossener Ortschaften,
wenn hier die Beförverung durch ein dem
öffentlichen Verkehr dienendes Unternehmen
mit nwtorischer Kraft auf bestimmten Linien
erfolgt , die Erhebung folgender Abgaben an:
a ) bei der Personenbeförderung in der 1. Fahr¬
klasse 16 °/o, in der 2 . Klasse 14 °/o, in der
3 . Klasse 12 °/«, in der 4. Klasse 10°/° des Be-
fvrderungspreises . Bei Zuschlagkarten beträgt
die Mgnbe von diesen in der 1. und 2. Klasse
15°/o, von Zuschlagskarten in der 3. Klasse
12 °/» des Preises . Die Steuer beträgt nur 6 »/«
des Beförderungspreises für den Straßenbahn-
Verkehr, für den örtlichen den Bedürfnissen
dienenden Schiffsverkehr sowie für den mit
motorischer Kraft in planmäßigen Fahrten be¬
triebenen Personenverkehr auf Landwegen und
innerhalb geschlossener Ortschaften : b) im Ge¬
päckverkehr 12% des Befördernngspreises : e)
bei der Güterbeförderung 7 % des Beförde-
rungspretses.

Bon der Abgabe befreit  sind nach § 3 des
Gesetzes : l . Personenbeförderungen in Arbei¬
ter-, Schüler - und Militärpersonenverkehr usiv.
soweit die Abfertigung zu ermäßigten Preisen
erfolgt . 2. Beförderungen von Gütern , die den
Zwecken. des eigenen Beförderungsunterneh¬
mens dienen . 3 . bis 7. Beförderungen von Gü¬
tern zu Wasser nach näheren Bestimmungen
des Gesetzes bziv. des Bundesrats . 8- Beför¬
derung von Steinkohlen , Braunkoh¬
len , K oks und Preßkoh len  aller Art im
Eisenbahnverkehr.

Der auf 315 Millionen Mark berechnete
Ertrag  der Verkehrssteuern wäre durch die
Ermäßigung der Abgabe für den Sttzaßen-
bahnverkehr sowie durch die Freilassung der
Kohle von dem' 7°/«igen Zuschlag um etwa
60 Millionen Mark vermindert worden , lim
diesen Ausfall zu beseitigen , ist in dem neuen
8 31 z eine Er h ö h un g des Fr ach tu r ku n -
denstempelsbeschlossen  worden . Es iverden
erhöht die Frachturkunden im Eisenbahnver¬
kehr von 10 Pfg . auf 15 Pfg . für Fcacht-
stückgut und Expreßgut , von 20 Pfg . auf 30
Pfg . für Eilstückgut, von 1 Mk. ans 1,50 Mk.
für Frachtgut in Wagenladungen bis zum
Frachtbetrage bis zu 25 Mk. und von 2 Mk.
ans 3 Mk. bei höl^ ren Frachtbeträgen , von
1,50 Mk . auf 3 Mk. für Eilgut in Wagen¬
ladungen bis zum Frachtbetrage von 25 Mk .,
von 3 Mk. auf 6 Mk. bei höheren Frachtbe-
trägcn . Bei der Beförderung von Stein-
to h le n, B r a un ko hle n, Koks  und P r e ß-
ko h l e n aller Art betragt der Tarifsatz (Fracht¬
gut in Wagenladungen , Ziffer 3) 2 IM!k, Äs zum
Frachtbetragc von 25 Mk. und 4 Mk. bei höhe¬
ren Frachtbeträgen . Sokveit Güter für Bc-
triebszlvecke einer deutsckien Staatsbahn be¬
zogen sind , wird die Güterverkehrsbesteuerung
nach näherer Bestimmung des Bundesrats rück¬
vergütet.

DaS Berkchrssteuergesetz ist. im Gegensatz
zum Kohlensteuergesetz , nicht befristet . Der Zeit¬
punkt, mit dem das Gesetz in Kraft tritt , wird
durch Kaiserliche Verordnung itrit Zustimmung
des Bnndesrats festgesetzt.

Mit dem Inkrafttreten des Berkehrsstcucr-
gesetzes tritt die Personenfahrkactensteuer
auster Kraft , die den seinerzeit auf sie gesetzten
Erwartungen ganz unzureichend entsprochen
hat.

Auf Grund der Kohlen st euer  ist von
der inländischen sowie von der aus dem Aus¬
land eingeführten Kohle eine Abgabe von 20 °/»
des Wertes der gelieferten oder sonst abgegebe¬
nen oder der Verwendung zugeführten Kohle
zu zahlen . Steuerfrei  bleibt die Hausbrand¬
kohle für die Angestellten und die Belegschaft
der Bergwerke und die zur Oel -, Fett -- und
Wachsherstellung verwendete Kohle . Eine er¬
mäßigte  Steuer , 10°/» statt 20 °/« des Wertes,
ist von den Hcrusbrandkohlen zu zahlen , die
int Wege besonderer , vom Bundesrat anznord-
nender Einrichtungen den Inhabern von Klein¬
wohnungen seitens der Gemeinden zu billigen
Preisen geliefert werden.

Als Wert der auf Grund eines Kaufvertrags
gelieferten Kohle gilt der Verkaufspreis , ab
Grube oder Berarbeitnngsstelle gerechuet . Steht
der in der Anmeldung angegebene Verkaufs-
prels im Mißverhältnis zu den sonst abgeschlos-
seneil̂ Preisen für Kohle gleicher Art , so kann
die Steuerbehörde die Anmeldung beanstan¬
den und gegebenenfalls der Versteuerung den
Marktpreis oder einen Schätzungswert zu¬
grunde legen . Tie Abwälzung  der durch die
Versteuerung entstehenden Verteuerung der
Kohle auf die Verbraucher ist ourch die Vor¬
schriften des ■§ 38 gesichert. Danach ist bei be¬
stehenden Lieferungsverträgen für Kohle oder
feste Brennstoffe der Lieferer berechtigt , denk
Abnehmer die Kohlensteuer in Rechnung zu
stellen . Sotveit beim Inkrafttreten dieses Ge¬
setzes Verträge über Ausbeutung von Feldern
oder Feldesteilen durch Dritte bestehen , bei
deneir die als Entgelt zu zahlende Abgabe auf
die Tonne Förderung sich ganz oder zum Teil
nach der Höhe der jeweiligen Verlaufs -- oder
Verrechnungspreise bestimmt , scheibet für die
Verechnuug der Höhe der Tonnenabgabe der¬
jenige Teil der jeweiligen Verkaufs - oder Ver¬
rechnungspreise aus , der durch die Kohlen¬
steuer bedingt ist . Soweit Verträge über Lie¬
ferung von elektrischer Arbeit , Gas , Wasser,
Heizung oder Damvskraft bestehen — .ebenso
bei Verträgen über Personen - und Güterbeför¬
derung im See - oder Binnenschisfahrtsverkehr
— ist der Lieferer berechtigt, einen der durch
die Kohlensteuer verursachten Êrhöhung ver
Herstellungs -, Betriebs - oder Bezugskosten ent¬
sprechenden Zuschlag zum Preise zu verlangen.

Durch die in 8 29 ausgesprochene Befri¬
stung  des ' Gesetzes auf dßk Zeit vom 1. August
1917 bis 31 . Juli 1920 hat der Reichstag die
Willensmeinung ausgesprochen , daß die Frage
der Besteuerung der Kuhle in Verbindung mit
der Neuordnung der Reichsfinanzen nach dem
Kriege erneut geprüft werden soll.

Zum Kohlensteuergesetz wurden mehrere
Entschließungen angenommen , u . a . dahin¬
gehend, daß die Kohlenpreise ab Grube ober
Verarbeitungsstelle aus Anlaß der Steuer nicht
über den Betrag der Steuer hinaus erhöht
werden und daß die Gemeinden oder Gemeinde-
verbände von der Berechtigung zur Festsetzung
von Höchstpreisen für Kohle und sonstige
Brennstoffe im weitesten Umfang Gebrauch
machen." (Mitteilungen des KciegsausschusseS
der deutschen Industrie .)

Vcultchcr kanüuicrk5,
und öcwcrdckammcnag.

Der Deutsche Handwerks - und Gewerbc-
kammertag hielt vom 19. bis 21. April in Er¬
furt Sitzungen seiner Kommissionen für Handel
und Verkehr, für Gewerberecht und für soziale
Fragen ab, um die für den Frühsommer dieses
Jahres geplante Vollversammlung des Deut¬
schen Handwerks - und Gewerbekammertages
vorzubereiten.

Zur Frage der Rohstoffbeschaffung für das
Handwerk wurde folgender Beschlutz gefaßt:

1. Der Ausschuß für Handel und Verkehr des
Deutschen Handwerks- und Gewerbekaunner-
tages stellt das dringende Verlangen an den
Herrn Reichskanzler , bei Abschluß der Friedens¬
verträge mit allen Mitteln dahin zu wirken , baß
anstelle von baren Kriegsentschädigungen die
vorzugsweise Einführung von notwendigen
ausländischen Rohstoffen und Halbfabrikaten für.
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die nächsten Jahre öcm Deutschen Reiche ge
währleistct wirb.

2. Der Deutsche Handwerks- und Gewcrbe-
kammertag verlangt mit allem Nachdrucke eine
angemessene Vertretung des Handwerks beim
Reichskommissar für die Uebergangswirtschaft.

Dem Handwerk ist während der Neber-
gangszeit vvn allen staatlich bewirtschafteten
Rohstoffen ein bestimmtes Anteil zu sichern (für

Die Ermittlung dieses Anteils haben wir ein
chesonders Verfahren in Vorschlag gebracht.)
Dur Verteilung des auf das Handwerk entfal¬
lenden Anteils an Rohstoffen sind die gesetz¬

lichen und wirtschaftliche,rOrganisationen des
Handwerks heranzuziehen. Die Vcrdingungs-
stellen und wirtschaftlichen Abteilungen der
Handwerkskammern sind zu Bezirks -Liefcrungs-
»erbänden und nach Äammerbezirken gebildeten
»ereinigungen der bestehenden genossenschaft-
ichen und sonstigen rechts- und geschäftsfähige,i
"ohstoff- und Lieferungsvcreiniqungen auszu-
»uen. Diesen Bezirks - und Lieferungsver-

änöen sind die auf die Handwerker des Kam-
aerbezirkes entfallenden Rohstoffe von den
lleichsstellen zuzuweisen, vorbehaltlich einer
»eiteren zentralen Zusammenfassung in An¬

lehnung an die beruflichen Fachgruppen des
Handwerkes. Die Bezirks -Lieferungs-Verbänöe
haben ihrerseits bei der Verteilung der Roh-
toffe alle darauf Anspruch machenden Hanö-
verker zu berücksichtigen. — Die Finanzierung
»er Rohstoff-Versorgung ist von den Bezirks-
berbänden und den in ihnen vereinigten Orga-
nsationen unter restloser Beachtung des Grund-
atzes der Barzahlung durchzuführen. An Stelle
ns Warcnkredites muß durch die Jnanspruch-
whme der Kreditgenossenschaften der Geldkrcdit
reten. — Der Ausbau der Organisation des
öanöwerks zur genoffenschaftlichen Rohstoffver-
orgung zwecks dauernder Uebernahmc dieser
lufgaben im Frieden ist mit allem Nachdruck
iu fördern.
. Zur Zusammenfassung der wirtschaftlichen
Organisation des Handwerks wurde folgender
Beschluß gefaßt:

Antrag der Gewerbckammcr Hamburg: Die
Immission für Handel und Verkehr hält eine
ememsame Vereinigung der bestehenden zen-
ralen Verdingungsstellen in Preußen , Bayern,

Württemberg und Sachsen für dringend erfor-
^rllch, um gemeinsame wichtige Fragen auf
em Gebiete der Preisbildung , der Feststellung
er Bedingungen mit den Staatsverwaltungen
-iw. mit den Reichsstellen gemeinsam regeln zu
onnen. Der Kammertag wird beauftragt, bei
en betr. Landesregierungen und Kriegsmini-
^er,en diesen Beschluß zur Durchführung zuringen.

Im Anschluß an die Beratung der Rohstoff-
ragc wurde noch folgender Beschluß gefaßt:

Antrag der Handwerkskammer Reutlingen:
Kommission-für Handel und Verkehr wolle

«schließen, den Ausschuß des Handwerks- und
sewerbekammcrtages zu bitten, beim Reichs-
Mt des Innern dahin vorstellig zu werben, daß
wch die nach dem 1. August 1914 gegründeten
>andwerker-Rohstoff-Genossenschaftenvon den

^rregswirtschaftsgesellschaftenals direkte Roh-
offabnehmer anerkannt werden.
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cmioynung
von fcUfsmaifltpflidbti'gcn.

K Sei der Entlohnung von Hilssdienstpflich-
unterscheiden die Bestimmungen des

^reBamtes zwischen Dienststellen mit bestehen-
-rohnordnungen und den übrigen Dienst-

ersteren Dienststellen haben die bei
oder noch einzustellenden

in» l̂«"stpflick,tigen ustv. ebenso wie ihre üb-
men Arbeiter (Angestellten) cchzufinden. So-
erer °̂ r ^ - ^ Leistungen infolge gerin-
eii»>. ^ ?beitsfalngkeit denen der übrigen Ar-

rrx nuk)t gleick>kommen, kann die Vergütung
iehw61™0^ ” Leistungsfähigkeit entsprechend

Gemessen werden. Die Hilfsdienst-
Z. erhalten also neben dem hiernach, zn-

Tagelohn oder der Monatsvergütung
' ourch verschiedene Erlasse zugebilligten Fa¬

milien - und Kinderkriegsbeihilfen , TeuerungA
Zulagen und Kriegszulageu.

Bei allen übrigen Dienststellen hat die En t-
lohnungnachdenjetztfürdiebetref-

Arbeitsleistung ortsüblichen
Vergütungen  zu erfolgen . Etwaige frü
Here Festsetzungen über Vergütungen für Büro¬
personal sind nicht unbedingt bindend. Für
tv e i b l i che s B ü r o p e r s o n a l , dessen weit¬
gehende Verwendung auch seitens de r
Truppen  zu erfolgen hat . ergehen noch be¬
sondere Bestimmungen.

Kriegsteucrungsznlagen bzw. Kriegszulageu,
Famrlren - und Kinderkriegsbeihilfen sind neben
den unter Berücksichtigung der jetzt herrfchen-
den wirtschaftlichen Verhältnisse gewährten
ortsüblichen Vergütungen allgemein nicht zu
zahlen . Im Falle besonderen Bedürfnisses —
vor allem , ipenn Personen durch Beschäftigung
aufzerhalb ihres Wohnsitzes genötigt sind, einen
doppelten Haushalt zu führen — können nach
Prüfung durch die Dienststellen Zulagen für die
zu versorgenden Famittenangehörigen im
Sinne des § 8 des Gesetzes über den vater¬
ländischen Hilfsdienst gelvährt werden.

In größeren Orten ist eine B erst an d i-
gung der Dienststellen  durch die Gar-
nisoniommandos über die Höhe der für die
verschiedenen Leistungen als angeniesseu er¬
scheinenden Beträge zweckmäßig, damit nicht
für gleiche Arbeiten und Leistungen an dem¬
selben Orte verschiedene Vergütungen gezahltwerden.

Im allgemeinen wird eine n e u n st ü « b i ge
reine Arbeitszeit  als angemessen an¬
gesehen. Für Sonntags - oder vorüber¬
gehende Mehrärbeit  kann den gegen
Tagelohn beschäftigten Personen neben dem
Stundenlohn eine nach Ortsgebrauch zu be-
messendeZulage acivährt werden . Bei den gegen
Monatsvergütung angenommenen Personen
wird Sonntags - oder vorübergehende Mehr¬
arbeit nicht besonders entsckjädigt, vielmehr bei
Bemessung der Gesamtvergütung berücksichtigt.
Für Arbeitsleistungen , welche regelmäßig in
bte Nachtzeit  fallen (z. B . bei Küchem' und
Wachtpersonal ) ist die Entlohnung entsprechend
den Leistungen zu bemessen. Vorschußzah¬
lung  kann im Falle des Bedürfnisses nach
Ermessen der Dienststellen erfolgen.

6rünüungcmcFwitttchatt5vunüc5
für das Baugewerbe.

Am 18. April hat in Berlin die Gründung
eines deutschen Wirtschaftsbundes für das Bau-
gelverbe stattgefnnden , dem sich sofort eine
große Anzahl von Bezirkswirtschaftsverbän¬
den in allen Teilen des Reiches angeschlossen
hat . Der neuen Organisation wird die Wah¬
rung der Interessen des Baugewerbes in allen
wirtschaftlichen und wirtschaftspolitifchen Fra¬
gegen gegenüber der Regierung und in der
Oeffentlichkeit, insbesondere aber auch dieRege-
lung der wirtschaftlichen Beziehungen der Bau-
gewerbetreibenden zu den Produzenten der
Baustoffe sowie zu den Bauauftraggebern ob¬
liegen . Die Behandlung der das Baugewerbe
betreffenden Arbeiter -, bezw. technischen und
Standessragen bleibt wie bisher , so auch in Zu¬
kunft den beiden alten Zentralorganisationen
des Baugewerbes , dem deutschen Arbeitgeber¬
bund für das Baugewerbe , bezw. demJnnungs-
verband deutscher Baugewerkmeister , welche an
dem Zustandekommen der neuen Organisation
in hervorragender Weise beteiligt gewesen sind,
überlassen . Mit der soeben erfolgten Neu-
gründung beschreitet auch das Baugewerbe den
Weg der Vereinheitlichung der wirtschaftlichen
Kräfte seiner Mitglieder , welche schon vorher
die Industrie und in letzter Zeit auch das
Handwerk in immer stärkerem Maße gegangen
find . Insbesondere gegenüber den in letz¬
ter Zeit stetig fortschreitenden Syndiziernngs-
bestrebnngen in den Baustoffindustrien bean¬
sprucht deshalb die Gründung des deutschen
Wirtschaftsbundes für das Baugewerbe In¬
teresse. Das Geschäftsamt des deutschen Wirt-
schastsbundes für das Baugewerbe befindet
sich in Berlin SW IT , Bernburger Straße 21.

SkriHtzmtfchrldungm.
Lehrlina e dürfen vvn dem Bej u che der
Fortbildungsschule auch nicht wegen
^nanjpruchirahmeimGeschäftsbe trieb
des Leh rh errn z urückgehal ten  w e rd  en.
(Urteil des Kammergerichts, Straff , v. 13. Febr. 17.)

dem Llr;eile der Strafkammer wird ansgc-
fuhrt: ,.ra , Berufungsgericht sei acw wrschiedenen,
vorher benannten Umständen zu der tlelurreugmig
gelangt, tmß ob,eltiv ein bringendes Bevücfnis, in
den hier fraglichen Monaten .April bis Ende Jum
1-NV dcn Lehrling N. vom Besuch der Fortbil¬
dungsschule fernsuhalten, vorhanden gewesen let
und dag subjektiv dem Angeklagten weder ein Vor-
M , das Ortsstatut für die städtische Fortbildungs-
schiüe itt B. nicht zu beachten, noch ein geringjtcr
Grad der Fahrlässigkeit in dieser Richtung n ri zü-
loei)en |ei. Das Berufungsgericht sei vielmehr zu
der Ucberzeugung gelangt, daß die durch den Kriegs¬
zustand geschafimen Verhältnisse in dem Gesckstiste
des Angeklagten die fortgesetzte Anwesenheit des
Lehrlings N. daselbst in der fraglichen Zeit unbe¬
dingt notwendig gemacht haben."

Mit diesen Ausführungen hat die Strafkamme.
den inneren Tatbestand einer Zuwiderhandlung
gegen die 88 129, 150 4 G.-O. in Verbindung mit
dem Ortsftatnt vom 26. März 1913 verneint,
mithin angenommen, daß der Angeklagte, als er
seinen fortbilbungsschulpflichügen und von der Bei¬
pflichtung zum Schulbesuche nicht befreiten L
lmg N. vom Besuche der Fortbildungsschul -u
verschiedenen Tagen im Aarril, Mai und Juni 19 <>
zurückhielt, nicht schuldhaft gehandelt habe. Nus. ist
aber nach der ständigen.RechtSsp.echimg desKammer-
gerichts(vergl. die Urteile vom 26. September 190
uni» vom 21. August 1914 im Gewerbearchivf n
das Deutsche Reich, Band 7, Seite 294 st. tl
Band 14, Seite 819 ), her Lehrling dem Geic e.
treibenden zur Ausbildung anvertraut Und . i n
dessen Gehilfe.

Der Lehrhcrr verletzt die ihm obliegende Pflicht
für die Ausbildung des Lehrlings zu sorgen und
ihn zum Besuche der Foribildungsschiclc auzuhab-
ten (88 12? und- 139 i Gew . O ), unter allen Um¬
ständen dann, wenn er den Lehrling ohne ErMubnis
deshalb vom Besuche der Fvrtbildungsschn'e z Rück¬
halt, weil er ihn in seinem geiverblichcn Betriebe
nötig gebraucht. Im vorliegenden Falle hat der
Angeklagte nach den Feststellungen der Strafkammer
seinen Lehrling N. lediglich aus diesem Grunde
vom Besuche der Fortbildungsschule zmrüstg hat en.
Der Angeklagte hat daher die ihm nach 8 76, Abs. 4
des Handels-gesehbuches und §8 120, Abs. 1. , 39 i
G.-O. obliegenden Pflichten verletzt. Seine Frei¬
sprechung beruht auf Rechchsirrtum und konnc nicht
aufrecht erhalten werden. Daran ämxrt auch der
Umstand nichts, daß der Angeklag'c, wie die Straf¬
kammer meint, ohne Verschulden de, irrigen Glau¬
bens war, er brauche seinen Lehrling angesichts der
notwcndigm Arbeiten in feinem Geschäftsbetriebe
zum Fortbildungsschulunterriä>'te nicht .zu festen.
Denn dieser Irrtum des dlngeklagteu ist ein v lchcr
übet die in 8§ 120, 127. 139 i , 150 4, 148 9
Gew.-O. enthaltenen Sirafbe immungen begrün et
sonach keine Straffreiheit.

Zur Frage der Invalidenversiche¬
rung  s p fl i cht d e r 5) a n dw cr ks l eh r l i n g e.

(Nachdruck verboten)
Nach dem zwischen einem HanDwerksmeister Und

dem Vater eines von oiesem angenommenen Lehr¬
lings sollte letzterer im ersten Lehrjahre 1.50 Mark,
im zweiten 2,50 Mark, im dritten 3 Atark und ini
vierten 4 Mark „Vergütung " für jcoe Woche er¬
halten.

Es handelte sich nun um die Frage, ob diese
Vergütung als „Entgelt" im Sinne von 8 160 der
Reichöversich.-Ordnung anzusehen sei und ob dem¬
gemäß eine Entlohnung  des Lehrlings vvr-
licgt, die dessen Jnvalidenversichcwngspflicht gc-
mäf; 8 1226 der Reichsversich.-Ordnnng bedingt.

Das Oberversick-erungsamt Leipzig l>at in
Ueberejnflimmung mit der Anschauung der Gewerbe-
kammcr— dahin erkannt, daß die Vergütung des
.Lehrlings keinen Lohn im Sinne der Rciäjsvc-rsich.-
Ordnung darstrlle. Die fragliche Vergütung je,
lediglich anzmsehen als Entschädigung für die vom
Lehrherrn dem Lehrling nicht gewährte Kost uni»
Wohnung. Hieraus ergibt sich, daß sie nur einen
Ersatz der Losten an den Vater des Lehrlings be-
deutck, weil — im Gegensatz zac früheren Zeiten
— der Lehrling lväirrend der Lehrzeit bei dem .Vater
in Kost und Wohnung bleibt. Wenn die Vergütung
durch die Hand des betresienden Lehrlings dem Vater
aus der Kasse des Lehrhcrrn zargcht, jo ändert
dos an dem Ebarakter der .Vergütung nichts, so
daß man auch nickst etwa von einer unwesentlichen
Barvergütung für Diensüeisrungen das Leh.lingÄ
spreche« kann. — Hiernach liegt ein versichcrungs^
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MiMiges Arbeitsverhältnis zwischen Lehrherrn und
Lehrling vor , - er in Rede stehende Lehrherr rst
üso mcht verpflichtet , sür den bei Urin beschäftigten
Ehrling Beiträge zur Invalidenversicherung M
-ahtcn . (Obervccsicherungsamt Leipzig , 16 . 11 . iv .i

Bus ücr CättgKeit
acs etwtxbtmcm  für Nassau,

Bildung von Kreisverbänden für HandwerkKreisverbänden
„nd Gewerbe.

Bericht über die Versammlung sür de»
Rheingaukreis.

Mctzdeni zwei schlecht besuch e Vorversaminlungen
bereits stuttgesunden hatten , wurden uns Sonn¬
tag , den 22 . Sv. Mts ., alle .Handwerter und Ge¬
werbetreibenden - es Rheingau kreises durch ös end¬
liche Bekanntmachungen in den einzelnen KrerSvr .en
und durch die Tageszeitungen zu einer ofantlrchen
Versammlung eingeladen , um allgemein das In¬
teresse zu rvechn für einen wirkungsvollen Iu-
sawmenschluß v»n Landwerk und Geue .be rin ftreiie.
Der Besuch der Versamminng entsprach nrcht >. cn
Erwartungen , denn nnr 24 Personen waren er¬
schienen . Die Lokälgewerbevereme waren o ll äh rg
vertreten mit Ausnahme . von Geisenheim . N . ch cm
der in der Vorversammlung gebildete Ausschuß eine
kurze Vorbesprechung abgehalten hatte , ecöffnete
Herr Bilvhauermcister Leonhard - Eltville pic  Ber-
fammlintg und erteilte nach kurzer Begrüßuni ras
Wort Herrn Gewerbeschulinspek .vr Ke n -Wie ba. en,
der Novoenüigteit und 'Bweck eines KreiLve .baudS
siir Handwerk und Gewerbe und insbesondere dre
Aufgabe rnrd Einrichtung einer gewerblichen Be
rcrtungs - rrnd Anstunftsstelle eingehend erörtere.
In der Besprechung wurde in beweglichen Aus¬
führungen ans die Schapen im Handwerk Mid aus
die Wirkungslosigkeit aller bisherigen Organi a-
ttonen im .Handtverk zur Beseitigung dieser Schä¬
den hingewicsen . Einen breiten Maum in der Be¬
sprechung nah !» das leidige Submissionsweftn und
die geringe Rücksichtnahme ans das Kteinhandwerk
seitens der arbeitvergcbenden Behörden ein . Es
wurde der Befürchtung Ausdruck verliehen , haß
'«euch die geplante Einrichtung bem Handwerk nicht
Helsen werde und man möge die Sache wenigstens
Kmückjtellen bis nach Been . igung des Krieges . Für
den sofortigen Zusammcnsästuß sprach sich u . a . ganz,
besonders Herr Estenne -Oeslrich aus mit dem Hin¬
weis , daß man sich von den bisherigen trüben
Erfahrungen nicht irre machen lassen solle.

Die Anwesenden besch ossen schließlich einstimmig
die Bildung eines Kreisocrbands nach Maßgabe
der Richtlinien , die trls Unterlage sür die spn e.en
Satzungen zunächst gelten sollen . Dem iveiteren
Borstande gehören demnach außer dem Vertreter des
Zcntualvorstandes , Herrn Leonhard -Mtvillc , die
Borsi ' rnden - er Lokalgewerbevcreine und sonstiger
gewerblicher Vereinigungen und Innungen an die

. dem Verbände beitreten . Außerdem so.len die Kr is-
behördc und die Magistrate der beiden Städte
Eltville und Rüdosheim im iveiteren Vorstände
Sitz und Stimme haben.

Aus der Wahl für den gcschäftssührenden Vor¬
stand gingen hervor:

rrr Bildhauerrncister Leonhard - Eltville als 1 . Vor¬
sitzender,

Herr Gärtnereibesitzer Becker-Rüdesheim als dessen
Stellvertreter,

Herr FortbildiingsschuUehrer Bruns -Rüdcshcim als
Schristsührer und

Herr Sattlermeister Eger -Winkel als Rechner.
Die Wahl sott gelten zunächst für die Dauer

des Krieges , um den heute ini Kriegsdienst stchrnecn-
den Gewerbetreibenden und Handwerkern bei ihrer
Rückkehr Getegtmheit zu geben , sich voll an der
Neueinrichtung zu beteiligen . Die Einrillung ei" er
Bcrajungssielle wurde gleichfalls beschlossen. Ter
geschästssührcnde Vorstand wuree beaustr gt lim-
jchan zu halten nach einer geeigneten Prisviilirl >-
keit für den Posten des Geschäftsführers der Be¬
ratungsstelle , um in der Nächsten Sitzung des wei¬
teren Varstandes die Wahl vornehmen zu iomien

bei ; der Magistrat in Hochheim hatte Herrn
serrncister Ecttst ab geordnet . Der stelvertr . Bar-
sitzenke des Gewerbevereins für Nassau , Herr Archi¬
tekt Alb . Wolfs , der auch die Verhandlungen leite e,
hielt einen erläuternden Bortrag über die Zwecke
und Ausgaben der Kreisvelbänre . Danach wur .e
die Bildung eines Krersverban es sür den Land ir .is
Wiesbaden einstimnc .g bvsch os er im ; ein vociau t
ger geschästsführendec Voricand gewählt , bestehend
aus den Herren Baurat Thiel . in Biebrich als
Vorsitzender , Wegemeister Becker in Erbenheun a .s
dessen Stellvertreter . Rek .or Grünewald in Bieb¬
rich als Schristsührer und Lehrer Ro .h das . lblt als
Rechner.
Aus dem Kreisverband sür den Untermester-

walbkreis.
Am 22 . April wurde in S i e r S h a h n eine Ver¬

sammlung des schon früher tz gründeten g wc .b.rnän
K.reisverbandes für den U nt erw c st e r wa ld
kreis  zur Vornahme der Borstanoswahl abge
halten . Aus der Wahl gingen hervor die Herren
Werkmeister Ueckengein cn Grenzhai,fcn als V r-
sitz-end er, Buchdruckereibesitzer Sauerdorn m Mw ata
baur als - ess. n Säll ert etec ri« ) Eym as > lleyrer
Christc in Monmbaicr als Schriftführer . En .e Mac
oder Anfang Juni soll eine Kreisoer,ämmlung z,r
Beschlußfassung über die Errichtung von gewerd
lichcn Beratungs - und Auskunftsstellen für den
Unicrwcsterwrüdkreis stattfinden.

Die Errichtung einer Krankenkasse sür selb¬
ständige Handwerker und Gewerbetreibende.

Die Generalversammlung des Gwerbevcr
eins sür Nassau in Niederlahnstein 1914 h t :e
den Beschluß gefaßt , der .Errichtung einer Kran en
kasse für selbständige Handwerker nutz Gewerbe¬
treibende näher zu treten . Der Zeniralvorstand
wurde beauftragt , dmrch Umfrage bei den Lomlge-
werbevereinen festzustcllen , eb aus eine ausreichenve
Beteiligung zu rechnen ist. >md zu seiner Un er-
stützung war eine fünfgliedrige Kommission ein -stesetzt
worden . Infolge des Krieges konnte die Sache
seither nicht weiter verfolgt werden . Sie ist petzt
wieder ausgegriffen worden . Die Kommission txa.
am  24 . Ilpril in den tzleschaftsräumen des Zentral
Vorstandes in Wiesbaden zu einer Sitzung zu¬
sammen . Die Kommission war einstimmig der An
sicht, die Errichtung einer .Krankenunter,tützANgs
lasse für selbständige Handwerker sowie für Mit
glieder des Gewerbcvereins für Na san in G . mern
schaft mit der Handwerkskammer » manscht ! gen un-
die vorbereitenden Schritte schon jetzt zu unter¬
nehmen , damit nach FriedenSschlutz die Einrich¬
tung der Kaffe sogleich erfolgen lanu . Tue am C Wtu
in Limburg stattfiiwen - e Mitglie .ecversammlung
des (ßchtocrbevereins für Nä sau wird sich nnt der
Angelegenheit noch näher befassen.

vültzkrvcrprrchungcn.

nmüwnuummtx  iricsüadcn.
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lmten an der Hochleistung sich beteiligen und
durch auch an den jetzigen guten Verdiensten teil,
nehmen . Der zeitige Mangel an der Durchbildun
wird durch die erhöhte gegenwärstge Leistung
gehoben.

Liste der wichtigsten Berufe.

A.. Trennung nach Bernfsgruppen.

Technisches Personal:
Ingenieure aller Art , ' Techniker , Werkmeistej

Metallfacha rbeitcr:
Anreißer , Feinmechaniker , M ech antke

Schlosser  aller Art , Monteure,  Wagrn-
schmiede, Bcruschmiede, K u p f e r s ch m i e dei
Dreher , Fasjondreher,  Horizvntaldreher , F»
ser, We rkzen gf rä ser,  Hob .er , Schlei e: , jKef
se l s chm i e d e , Vleäpschmiede, Wer k z e uj
dre her,  Automateneinrichter - Werkzeugschlech
Schleifer  für Genauigteitsarbeit.

Bersch iedcnc:
Nieter , Stemmer , Drahtzieher , Roh

leger,  Klempner sür Flugzeugbau , Büchs«
maclKr , Ei sc ns chifsba uer,  Schweißer , St«
machet.
Gießerei und Formerei , Stahlwei

und Hütten:
Eisenlegicrer , Schmelzer , Osenlcute sür Stal nt

werltzanlage », Eisen form er , Stah tior
mer,
macher,

Spezialtormer,  Gelbgießer , Kerrtuesb
Walzer.

C h t  nt i e:
Chemiker , Laboranten , Becriebsmcister , Säm

Meister.
Elektrizität . H och spann» ng:

Elektro - Jngenieure , Elektrotechniker , Clekli
Monteure.

B auh and we rker:
Hochbau -Jngenimre , Bautechmikcr , Schach !»

ster , Maurerpoliere , Zimmerpolrei
Maurer . Zimmerer.

Bergbau!
Jngenieurpersonal cl  erArt , Bagg!

f ü h r e r,  Betriebsausseher , BrikettformI
ger.  Brikettmcister , Förderleute . Grubenmaw
Grubenzimmerer , Hauer sür Tief - und Tage«
Kalibergleute , Kippmeister . Machmenstelg
Schachtiueiiter . Schleifer sür Brike !tsocmen , Sri,
Obersteiger , Vorarbeiter , Grubenauf,eher , W e
meister.

T ranspvrtwesen:
Lokomotivführer , Rangiermeist

Fachleute sür Seilbahnbetrieb , Rangierer.
Wird hiermit veröffentlicht!
Wiesbaden,  den 14 . April 1917.

Tie Handwerkskammer:
Der Vorsitzende : Der Syndikus:

Carstens Schröder.

nachdem feststeht , ivelche Verein ' un > Vereinigung .»
endgültig ocm Verbau ,e ange chl . s en sin

Bericht über die Versammlung sür den_ . Kreis
Wiesbaden -Land.

Auf Einladung de ? Zentralvorstandc ) de ; G -
werbevereins für Nassau fand am Sonntag,
den 22. April , uachm . 8 Uhr , int Saalbau „ Wa t-
burg " zu Wiesbaden  eine Versammlung der
Lokalgeiverbevercine des Landkreises Wies¬
baden  statt , zur Besprechung über tzi> Eritzn -g
eines gnverblichen Kreisverbandetz Die V r in:
waren alle vertre ' en bis a s Eddersheim . R mb ch:
Naurod und Weilbaeh . Als Vertreter des Herrn
Landrats , Kammerherrn b. Deimburg lvohn r H .-rr
Kreissekretär Rechmingrrat Kohl der Versammlung

i XVIII . Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando,

Abt . 11b Tgb . Nr . '85400.
Frankfurt  a . M „ 28 . März 1917.

Die gemaltigen Aufgaben der Kriegswirtschaft
nlachen eine Stärkung der Zahl gelernter pachor-
beiter der wichtigsten Berufe dringend r -otig . Au
Peranlassnng des KricgsunnlstercumS bit et hoher
das stellv . Generalkommando , darauf hiuzuwltken.
daß zum Besten der Kriegsindu,tr >e, wre bc-sonoers
mich der an Ostern au « der fiyu» «ttlaficnen
Schüler , diese in möglichst großer Zahl in « n
wichtigsten Berufen , die zur Information oer Estern
und Bornründer nachstehend angegeben , stnd . nus-
gebildet werden und sich Nicht Beschästigungsanen
znwcnden , die ebensogut von Frauen , Zivtlgesaw
gcncn , Kriegsgefangenen , belgischen Zivilarbeitern
oder von hilsdienst pflichtigen ausgefuhrt werden
können und in denen sie somit Gefahr lausen , emc -,
Tages durch diese Arbeitskräfte ausgelost »u wer¬
den . In den nachfolgend zusammengestellten Be
rufen wird auch im Frieden , fn dem die deut >che
Industrie qeiv-altige Aufgaben zu .erfüllen hat . die
Nachfrage nael̂ gelernten Arbeitskräften mckt m,m er
groß und ihre Bezahlung entsprechend hoch sein
ü Km Interesse des vaterländische» Veburwisses
und der jungen Leute selbst empfiehlt es sich,
ihre Anlernling so einzunchten , daß sie nicht , wie
in Friedensreiten , Lehrarbci en ausfüeren . sondern
möglichst sofort bei den wichtigen Arbeiten m
unmittelbarer Zusammenarbeit mit gccigiic . cn Fach

Königliche Eisenbahndirektion
33/812 II1 1054.

Cöln,  den 10. Aprils 19k
Zu unserm Schreiben vom 17. ':0tär $ ds . Ist

Nr. Iii 1054 33,312.
Infolge reger Inanspruchnahme der vom 17.

vor . Mts . zwischen Berlin und Cöln und - z>ß
einmal wöchentlich eingerichteten Schlafwagen
werden diese versuchsweise von Mon .ag , den
dir e . Monats ab au >e drei Tagen in der )«
gefahren und zwar Montags , Mittwoclw und l
mg . von iiöm mb 9,10 N . s nach,Berlm (6
richstraße an 7,45 PZ im Plane des Vorzuges
und Dienstags , Donnertags und Sonnaven .s

Veni

Berlin (Frieerichstraße ab 11,20 NZ nach \ -s G>
lan 9,08 SS.) im Plane des D10 . erbt

An den Tagen , an denen .er Lchlaftvag « ,
verkehrt , satten die in den ^ »gen l> 5/ 0 b ^
o 9/V10 regelmäßig lausenden ^ chlaswagen br .
einen sür den Verkehr »nt Brussel bestim " me
Wagen in v 9/v 10 iveg.

Indem wir dies im .Anschluß an unser -
den vom 17 vor . Mts . zu Ihrer gefl/M«
dringen , ersuchen wir ergebenst , diese Zug«
Ihren Reisen benutzen , auch in den Kreisen j ^ uch-
Dcrbands - und Bereinsmitgliee -er -zu glenheni ! 9A
aus den erweiterten Verkehr der Schlaftvag « usgel-
gefälligst hinweijen zu wollen , weü nur bn

.Benutzung der Schlaftvagcnzüge mn ihrer
den Beibehaltung gerechnet werden mnn.

Gez . Unter !chr>
Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden,  den 14. 'April 1917.

Die iöand >v-crkskammer:
Ter Vorsitzende : De^ Syndikus

Carstens. Schröder.
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